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1. Genehmigung des letzten öffentlichen Protokolls 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat genehmigt das letzte öffentliche Protokoll.  
 

Abstimmungsergebnis:  11 : 3 

 

 

2. Abwasserentsorgung; Sanierung der Pumpstation Nord Marktplatz; Aus-

tausch der Pumpen; Beratung und Beschlussfassung 

 

Sachverhalt: 

In der Gemeinderatsitzung vom 23.01.2023 wurde das Ingenieurbüro Pro Terra mit 

der Planung für den Austausch der HW-Pumpen beauftragt. 

 

Die Ausarbeitung liegt der Verwaltung seit 01.10.2024 vor. Herr Barthel vom Ingeni-

eurbüro Pro Terra stellt die Ergebnisse vor. Es wird das Rederecht für Herrn Barthel 

beantragt. 

 

Diskussionsverlauf: 

Der Erste Bürgermeister übergibt nach Einleitung des Tagesordnungspunktes das 

Wort an Herrn Barthel vom Ingenieurbüro ProTerra. Das Pumpwerk nimmt ca. 18,5 

ha des Ortes auf.  

 

Das kreisrunde Bauwerk wird mittels Präsentation im Schnitt dargestellt. Die Pumpen 

sind aus den sechziger Jahren. Auf Grund der aktuellen elektrischen Versorgung 

können nicht alle Pumpen gleichzeitig betrieben werden. Das hydraulische Problem 

der aktuellen Situation muss beseitigt werden. Die neuen Pumpen werden seitlich an 

die Sammeldruckleitung angeschlossen. Aktuell können bis zu 300 l/s gefördert wer-

den. Nach Austausch der Pumpen erhöht sich die Förderleistung auf bis zu 513 l/s. 

Es ist weiterhin eine Vorrichtung für den Notstrombetrieb vorgesehen. Eine Not-

stromversorgung für Pumpwerk und Rathaus ist nicht umsetzbar.  
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Die reine Bauzeit für den Austausch der Pumpen wird ca. 2 Monate andauern. Für 

die gesamte Maßnahme werden ca. 6 Monate benötigt (Ausschreibung, Auftrags-

vergabe, Vorbereitenden Maßnahmen etc). Deshalb ist es sinnvoll, die Bauarbeiten 

nach dem Erntedankfest 2025 durchzuführen. 

 

Im Zuge der Maßnahme sind Erdarbeiten für einen neuen Schaltschrank notwendig. 

 

Die Gesamtbaukosten werden ca. 350.000 EUR betragen. 

 

Los 1: Ausschreibung Maschinentechnik 

Los 2: Elektrotechnik durch freihändige Vergabe an Siemens 

Freihändige Vergaben: 

Erd- und Pflasterarbeiten 

Fliesenlegermeister 

Malerarbeiten 

 

Der Erste Bürgermeister bedankt sich für die Ausführungen. 

 

Gemeinderätin Frau Verne fragt nach, ob die PV Anlage Rathaus auch für das 

Pumpwerk bedacht wurde. Weiterhin möchte sie wissen, ob ein Beginn Februar 2025 

realistisch sei. 

 

Herr Barthel schlägt vor, mit der Maßnahme nach der Kirchweih zu beginnen. 

 

Gemeinderat Herr Scharold fragt an, ob der Querschnitt des Abwasserkanals Rich-

tung Röthlein für die neue Fördermenge ausreicht. 

 

Herr Barthel erörtert, dass die Abwasserleitungen die Fördermengen aufnehmen 

können. 

 

Gemeinderätin Frau Braun fragt, ob die neue Technik für den Bauhof bedienbar ist. 
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Herr Barthel  bestätigt, dass die neue Technik für die Mitarbeiter des Bauhofes sehr 

gut bedienbar sei. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung alle notwendigen Maßnahmen für die 

Ausschreibung der Leistungen vorzunehmen. 

 

Abstimmungsergebnis:  14 : 0 

 

 

3. Energiewirtschaft; Umstellung Straßenbeleuchtung; Auftragsvergabe; In-

formation 

 

Sachverhalt: 

Die Gemeinde Grafenrheinfeld hat die Leistung „Umrüstung der Straßenbeleuchtung 

auf LED“ über die Plattform eVergabe der Mainpost ausgeschrieben.  

 

Es handelt sich um eine beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb. 

 

Es wurden 5 Unternehmen zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert. 

 

Ablauf der Angebotsfrist:  27.09.2024 10:00 Uhr 

 

Die Angebotssummen lauten wie folgt:  

 

Firma 1:                         184.586,85 Euro brutto 

Die Vergabe erfolgt in der nichtöffentlichen Sitzung.  

 

Gemäß der Geschäftsordnung für den Gemeinderat Grafenrheinfeld erfolgt die 

Vergabe durch den Gemeinderat, da der Auftragswert über 15.000,00 Euro liegt. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Für die Umrüstung wurden 200.000 EUR im Haushalt 2024 eingeplant. 
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4. Finanzwesen; Haushaltssatzung; Hebesatzsatzung; Beratung und Be-

schlussfassung 

 

Sachverhalt: 

Zum Januar 2025 ändert sich das Grundsteuergesetz. Aus diesem Grund muss, an-

ders als in den Jahren zuvor, losgelöst vom Haushalt eine Hebesatzsatzung noch in 

2024 erlassen werden. Diese ist gem. Art. 63 Absatz 2 Nr. 4 GO Bestandteil der 

Haushaltsatzung. 

 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17.10.2024 wurden die Re-

alsteuersätze ausführlich diskutiert.  

 

Folgende Informationen standen für die Diskussion zur Verfügung: 

 

Der Bayerische Gemeindetag spricht die dringende Empfehlung aus, die Hebesätze 

für das Jahr 2025 nicht zu verändern. Umliegende Gemeinden sind bereits dieser 

Empfehlung gefolgt und haben die Hebesätze für 2025 unverändert festgelegt (Gel-

dersheim, Bergrheinfeld und Sennfeld). Gem. Zeitungsartikel der Mainpost, wird die 

Gemeinde Sennfeld Ihre Hebesätze in 2026 auf den Landkreisdurchschnitt anheben 

(Grundsteuer A 344 v.H. und Grundsteuer B 340 v.H.). 
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Am 10.10.2024 fand das Kämmerer-Treffen der Landkreisgemeinden statt. Auch hier 

vertritt man allgemein die Position des Bayerischen Gemeindetages, die Hebesätze 

aus 2024 zu übernehmen, da man nicht wisse, welche Änderungen noch zu vollzie-

hen sind.  

 

Der Nivellierungshebesatz liegt bei 310 v.H. Eine Unterschreitung hat in mehreren 

Bereichen weitreichende Folgen. Der Hebesatz hat z. B. Auswirkung auf den Fi-

nanzausgleich, Steuerkraftmesszahl und die Schlüsselzuweisungen. Schließlich 

werden finanzstarke Kommunen nicht im vollen Umfang gefördert. Die Finanzkraft 

wird unter anderem auch von den Hebesätzen einer Kommune abgeleitet.  

 

Zugleich verhindert bzw. erschwert es die Nivellierung, dass eine Gemeinde durch 

Hebesätze unterhalb der Nivellierungshebesätze die eigenen (Steuer-)Bürgerinnen 

und Bürger schont und sich zusätzliche Einnahmen über Schlüsselzuweisungen vom 
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Land, d. h. von allen Steuerzahlern des Landes beschafft. Es soll also nicht belohnt 

werden, die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, während der gesamte 

Rest des Landes dieses Handeln mittelbar mitfinanzieren muss. 

 

Auch müssten allenfalls wirtschaftliche Nachteile in Kauf genommen werden, z. B. 

geringere Zuweisungen oder projektbezogene Förderungen würden nicht oder nicht 

in voller Höhe bewilligt.  

 

Auch müsste bei einer Unterschreitung des Nivellierungshebesatzes in Kauf ge-

nommen werden, dass sich die Umlageleistungen an die Verbandsgemeinde oder 

den Landkreis an die Nivellierungssätze orientieren. Es würde also Umlage für Steu-

ereinnahmen gezahlt werden, welche letztlich vor Ort nicht realisiert werden. 

 

Einmal beschlossenen Hebesätze passen sich nicht an die normale Inflation an. Sie 

sind fest. Eine automatische Anpassung an die allgemeine Inflation findet systembe-

dingt nicht statt. Somit stellt ein festgelegter Hebesatz ohnehin eine Reduzierung der 

kaufkraftmäßigen Höhe der jährlichen Steuereinnahmen dar. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, sich der dringenden Empfehlung des Bayerischen Ge-

meindetages anzuschließen, und die Hebesätze für das Jahr 2025 nicht zu verän-

dern. Eine erneute Prüfung wird spätestens im IV. Quartal 2025 vorgenommen. 

 

 

 

 

Folgender Beschluss wurde am 17.10.2024 durch den Haupt- und Finanzausschuss 

gefasst: 

 

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt dem Gemeinderat die Empfehlung aus-

zusprechen, die Hebesätze der Realsteuern unverändert zu belassen. Der Hebesatz 

für die Grundsteuer A u. B betragen somit jeweils 310 v.H.  

Die Gewerbesteuer beträgt 380 v.H.       AE: 

6:1 
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Diskussionsverlauf: 

Gemeinderätin Frau Braun fragt nach, ob es zu Rückerstattungen kommen wird. 

 

Kämmerin Frau Kraus erklärt, dass aktuell ein Gesetz verabschiedet ist. Man müsse 

damit rechnen, dass viele Bürger eine nicht korrekte Steuererklärung abgegeben ha-

ben. Aus diesem Grund müsse man davon ausgehen, dass von Berichtigungen aus-

zugehen ist. 

 

Beschluss: 

Der Gemeinderat beschließt die Realsteuerhebesatzsatzung mit folgenden Hebesät-

zen:  

Grundsteuer A 310 v.H. 

Grundsteuer B 310 v.H. 

Gewerbesteuer 380 v.H. 

 

Die Hebesatzsatzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

 

Abstimmungsergebnis:  13 : 1 

 

 

5. Bauwesen; Beratung und Beschlussfassung; Antrag auf Baugenehmi-

gung, Neubau Halle 10 und Parkplätze auf Fl.Nrn. 660, 656/2, 658/3, 658/2 

und 658, Hohe Heide und Röthleiner Weg 

 

Sachverhalt: 

Vorlage im Genehmigungsverfahren: 

Antrag auf Baugenehmigung (Sonderbau), Neubau Halle 10 und Parkplätze auf 

Fl.Nrn. 660, 656/2, 658/3, 658/2 und 658, Hohe Heide und Röthleiner Weg 

 

Der Bauherr stellt folgenden Antrag im Genehmigungsverfahren 

• Neubau Halle 10, Überdachung Zwischenbereich Halle 8 und Neubau 

• 190 Kfz-Stellplätze (181 erforderlich) 
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• 35 Fahrrad-Stellplätze (35 erforderlich) 

 

Der Bebauungsplan sieht für das Grundstück folgende Bebauung vor: 

• Baugrenzen  

• Baumassenzahl max. 2,8 

• GRZ max. 0,8 

• Wandhöhe max. 12 m  

• GÜZ min. 0,2 

 

Die Nachbarbeteiligung wurde durchgeführt, die Nachbarn haben nicht alle unter-

schrieben.   

 

Bei diesem Vorhaben ist auch eine Genehmigung durch das LRA Schweinfurt not-

wendig. 

 

 

 

 

 

Es sind folgende Befreiungen/Ausnahmen notwendig: 

 

1. Befreiung für die Überschreitung der Baugrenze (im Bereich des ehem. Grabens) 

2. Befreiung für die Überschreitung der Baumassenzahl (2,89 statt max. 2,80) 

3. Befreiung für die Nichteinhaltung der Dachfarbe (Kunststoffabdichtung Grau. Auf-

bau einer PV-Anlage vorgesehen, im BPL wird Dachfarbe rotbraun gefordert) 

4. Ausnahme für den Einbau von zwei Mitarbeiterwohnungen (statt wie im BPL vor-

gesehen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinha-

ber und Betriebsleiter).  

 

Baubeschreibung: 
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Beschreibung der Ausnahmen/Befreiungen: 
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Bebauungsplan: 

 

 

 

Fotos Bestand:  

Bestehende Halle 8, hier wird angebaut 
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Bestehender Abwassergraben der Gemeinde 

 

 

Bestehendes Pumpwerk und Trafohäuschen 
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Bestehender Parkplatz, hier entsteht Halle 10 
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Alter Holzlagerplatz, neuer Parkplatz mit Gemeindestraße 
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Neuer Parkplatz Teil II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pläne: 
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Stellplatznachweis: 

 



Pressebericht 21.10.2024   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Nachbarbeteiligung wurde noch nicht vollständig durchgeführt.   
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Diskussionsverlauf: 

Gemeinderat Herr Kaspar fragt nach der Größe der Betriebswohnungen. 

Der Bauamtsleiter Herr Lommel erklärt, dass die Wohnungen ca. 33 m² groß sind. 

 

Gemeinderat Herr Kupzcyk erklärt, dass bei den Stellplatznachweisen Parkplätze 

fehlen. 

 

Bauamtsleiter Herr Lommel erklärt, dass am Freitag den 18.10.2024 ein neuer Plan 

eingegangen ist und die Stellplätze auf das komplette Firmenareal verteilt vorgese-

hen und nachgewiesen sind. 

 

Gemeinderätin Frau Horna gibt zu bedenken, dass die Oberflächenentwässerung der 

Firma Horna über dem vorhandenen Graben entwässert wird. 

 

Der Erste Bürgermeister erklärt, dass dies bei der Umlegung der Entwässerung be-

rücksichtigt ist. 

 

Herr Scharold berichtet, dass die Entwässerung bei Firma Horna auch bei Starkre-

gen sehr gut funktioniert.  

 

Gemeinderätin Frau Verne fragt nach, warum vermerkt wurde, dass nicht alle Nach-

barn unterschrieben haben.  

 

Der Bauamtsleiter Herr Lommel erklärt, dass es üblich ist, zu vermerken, ob alle 

Nachbarn unterschrieben haben. Es ist jedoch nicht zwingend notwendig. 

 

Beschluss: 

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 

 

Folgenden Befreiungen/Ausnahmen wird zugestimmt: 

 

1. Befreiung für die Überschreitung der Baugrenze (im Bereich des ehem. Grabens) 
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2. Befreiung für die Überschreitung der Baumassenzahl (2,89 statt max. 2,80) 

3. Befreiung für die Nichteinhaltung der Dachfarbe (Kunststoffabdichtung Grau. Auf-

bau einer PV-Anlage vorgesehen, im BPL wird Dachfarbe rotbraun gefordert) 

4. Ausnahme für den Einbau von zwei Mitarbeiterwohnungen (statt wie im BPL vor-

gesehen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinha-

ber und Betriebsleiter).  

 

1.Befreiung für die Überschreitung der Baugrenze 

2.Befreiung für die Nichteinhaltung der Dachfarbe (Kunststoffabdichtung Grau. Auf-

bau einer PV-Anlage vorgesehen, im BPL wird Dachfarbe rotbraun gefordert) 

3.Ausnahme für den Einbau von zwei Mitarbeiterwohnungen (statt wie im BPL vor-

gesehen Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinha-

ber und Betriebsleiter).  

 

Abstimmungsergebnis:  14 : 0 

 

 

6. Verschiedenes 

 

Sachverhalt: 

Bekanntgaben des Ersten Bürgermeisters:  

 

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Vor fast genau einem Jahr haben wir zusammen am Friedhof am Fronsee unsere 

wunderschöne Skulptur eingeweiht.  

 

Ein privater Stifter hat sie anfertigen lassen. Sie hat sehr viel Geld gekostet und soll 

die nächsten Jahrzehnte und vielleicht sogar Jahrhunderte alle, die sie sehen, er-

freuen. 

 

Vor kurzem wurde sie mit Edding beschmiert und erheblich beschädigt. Die Bilder 

sprechen für sich. Was man darüber denkt, kann sich jeder ausmalen. 
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Falls jemand was weiß, soll er sich bitte bei mir melden. 

 

Die Schmierereien wurden zwischenzeitlich wieder entfernt. 
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Vorher: 

   

Nachher: 
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Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung 15.07.2024 

Die folgenden in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlich-

keit bekanntzugeben, weil die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 

52 Abs. 3 GO): 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen Fa. Frank Pittner GmbH & Co.KG aus 

Leinach mit dem Gewerk Fliesen- und Plattenarbeiten zu einem Angebotspreis von 

111.158,02 Euro brutto. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren und notwendi-

gen Schritte zu vollziehen. 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen KUBO GmbH aus Gotha mit dem 

Gewerk Parkettarbeiten zu einem Angebotspreis von 116.322,51 Euro brutto. Die 

Verwaltung wird beauftragt, die weiteren und notwendigen Schritte zu vollziehen. 

 

Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung 05.08.2024 

Die folgenden in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlich-

keit bekanntzugeben, weil die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 

52 Abs. 3 GO): 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen K + S Gastro Konzept GmbH aus Bad 

Bocklet mit dem Gewerk küchentechnische Anlagen zu einem Angebotspreis von 

304.858,96 Euro brutto. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren und notwendigen Schritte zu vollziehen. 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen Fliesenlegemeister Frank Pittner 

GmbH aus Sulzfeld mit dem Gewerk Natursteinarbeiten zu einem Angebotspreis von  

268.925,42  Euro brutto. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren und notwen-

digen Schritte zu vollziehen. 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen Göbel Versbach Estrich BodenWERK 

aus Würzburg mit dem Gewerk Bodenbelagsarbeiten zu einem Angebotspreis von  

9.492,04 Euro brutto. Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren und notwendigen 

Schritte zu vollziehen. 
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Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen H&M Gartengestaltung GmbH & Co. 

KG aus Maidbronn mit dem Gewerk Tief- und Landschaftsbauarbeiten zu einem An-

gebotspreis von 1.453.183,68 Euro brutto. Die Verwaltung wird beauftragt, die wei-

teren und notwendigen Schritte zu vollziehen. 

 

Veröffentlichung nichtöffentlicher Beschlüsse aus der Sitzung 30.09.2024 

Die folgenden in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind der Öffentlich-

keit bekanntzugeben, weil die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 

52 Abs. 3 GO): 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen Fellner GmbH & Co.KG aus Nürnberg 

mit dem Gewerk Küchenboden zu einem Angebotspreis von 47.020,95 EUR brutto. 

Die Verwaltung wird beauftragt, die weiteren und notwendigen Schritte zu vollziehen. 

 

Der Gemeinderat beauftragt das Unternehmen Fa. NE-Solartechnik GmbH & Co.KG 

aus Werneck mit den Arbeiten zum Aufbau einer neuen PV-Anlage auf dem Rat-

hausdach zu einem Angebotspreis von 17.203,88 Euro brutto. Die Verwaltung wird 

beauftragt, die weiteren und notwendigen Schritte zu vollziehen. 

 

Diskussionsverlauf: 

Frau Verne möchte darauf hinweisen, dass das Protokoll der Sitzung aktuell als 

Wortprotokoll geführt wird. Es ist nicht der komplette Verlauf dokumentiert. Sie regt 

an, auf ein Ergebnisprotokoll umzustellen. 

 

Der Erste Bürgermeister erklärt, dass es für die Nachvollziehbarkeit de Entscheidun-

gen gut sei, wenn man im Nachhinein den Verlauf der Diskussionen nachlesen kann. 

 

Gemeinderätin Frau Verne fragt nach, ob bei der ASKETA Tagung in Berlin bezüg-

lich Sicherheit diskutiert wurde. 

 

Der Erste Bürgermeister erklärt, dass man sich darauf verständigte das Grafenrhein-

felder Positionspapier zu besprechen. Zwischenlagerstandorte Ahaus und Gorleben 
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beziehen bereits Ausgleichszahlungen.  Man fordere Ausgleichzahlungen wie es be-

reits schon praktiziert wird. Der Bundeshaushalt hat wenig Spielraum, dennoch habe 

man ein Gehör gefunden. 

 

Frau Verne fragt nochmals nach, ob das Thema Sicherheit auch behandelt wurde. 

 

Der Erste Bürgermeister erklärt, dass das Thema Sicherheit immer ein zentrales 

Thema ist. Bei der Tagung in Berlin jedoch nicht priorisiert wurde. Jeder Bürger kann 

sich bei BASE informieren. Es ist eine sehr gute Internetpräsentation.  

 

Gemeinderätin Frau Verne regt an, ebenfalls hinter den Tennisplätzen eine Kamera 

aufzustellen. Die Tennisspieler fühlen sich durch die Notdurft von Fernfahrern beläs-

tigt.  

 

Der Erste Bürgermeister bedankt sich für den Vorschlag. 

 

Um 20:20 Uhr wurde die Sitzung geschlossen.  

 


